
    
   

Anlage zum Fragebogen „Monatsbericht im Bauhauptgewerbe“ (44111) 
 

   
  

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 
 

  
Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Das Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 45.1 „Vor-
bereitende Baustellenarbeiten“ und 45.2 „Hoch- und 
Tiefbau“ der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Aus-
gabe 2003 (WZ 2003). 
Die Bauberichterstattung ist eine Teilerhebung. Sie wird 
bei den Baubetrieben von höchstens 20 000 Unter-
nehmen des Bauhauptgewerbes sowie bei Baubetrieben 
der anderen Unternehmen - jeweils ohne ausbauge-
werbliche Betriebe monatlich - durchgeführt. Grundsätz-
lich werden hierbei alle Betriebe des Bauhauptgewerbes 
von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen - 
maßgebend ist dabei die Beschäftigtenzahl Ende Juni 
des jeweiligen Berichtsjahres - sowie bei allen Arbeits-
gemeinschaften des Bauhauptgewerbes unabhängig von 
ihrer Beschäftigtenzahl erfasst. Die Erhebung dient der 
kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage des 
Baumarktes. Darüber hinaus wird sie u.a. zur Be-
rechnung der Produktionsindizes im Baugewerbe, der 
Bauinvestition und der Auftragseingangsindizes verwen-
det. Die Erhebung stellt damit unverzichtbare Unterlagen 
für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaften, der 
Bundes- und Landesregierung, der Bau- und Hand-
werksverbände sowie der Kammern zur Verfügung und 
ist somit eine unentbehrliche Grundlage für zahlreiche 
Entscheidungen auf dem Gebiet der gesamten Wirt-
schaftspolitik, insbesondere der Baupolitik. Insoweit ha-
ben die von Ihnen gemachten Angaben mittelbar auch 
Rückwirkungen zumindest auf die Rahmenbedingungen 
Ihres Handelns. Darüber hinaus können die Ergebnisse 
auch für Sie unmittelbar, z.B. als Indikator für die 
Entwicklung in der Sie betreffenden Branche, von Nutzen 
sein. 
 
Rechtsgrundlagen 
Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe 
(ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), zuletzt geändert 
durch Artikel 104 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit dem Bundes-
statistikgesetz  (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534). 
Erhoben werden die Tatbestände zu § 4 Buchstabe A 
Ziffer I ProdGewStatG. 
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 9 Prod-
GewStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind 
die Inhaber oder Leiter der Unternehmen und Betriebe 
bzw. Arbeitsgemeinschaften auskunftspflichtig. 
Die Auskünfte sind nach § 15 Abs. 3 BStatG wahrheits-
gemäß, vollständig und innerhalb der vom Statistischen 
Amt gesetzten Fristen kosten- und portofrei für das Sta-
tistische Amt zu erteilen. Wer die Auskünfte nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
handelt ordnungswidrig nach § 23 BStatG. Wir bitten Sie, 
die Auskünfte insbesondere auch fristgerecht zu erteilen, 
und weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass nach § 15 
Abs. 6 BStatG auch eine Einlegung von Rechtsmitteln 
nicht von der Verpflichtung entbindet, die Auskünfte zu 
erteilen. 
 
Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG 
grundsätzlich geheimgehalten, insbesondere 

  werden sie nicht den Finanzämtern zugänglich gemacht. 
Nur in gesetzlich ausdrücklich geregelten Ausnahme-
fällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Eine 
Übermittlung ist nach § 10 ProdGewStatG in Verbindung 
mit § 16 Abs. 4 BStatG an oberste Bundes- oder Lan-
desbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. Eine Übermittlung von Ein-
zelangaben mit Name und Anschrift ist ausgeschlossen. 
Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hoch-
schulen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelanga-
ben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so ano-
nymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem 
Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. 
Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbs- 
beschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114), werden  der 
Monopolkommission für die Begutachtung der 
Entwicklung der Unternehmenskonzentration 
zusammengefasste Einzelangaben über die 
Vomhundertanteile der größten Unternehmensgruppen, 
Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von 
Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs 
übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten 
Einzelangaben nicht weniger als drei Einheiten betreffen 
und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste 
Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen. 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Perso-
nen, die Empfänger von Einzelangaben sind. 
 
Hilfsmerkmale, laufende Nummern, Ordnungsnum-
mern 
Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen bzw. des 
Unternehmens oder Betriebs (Arbeitsgemeinschaft), Na-
me und Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Person sowie Ort, Datum und 
Unterschrift sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech-
nischen Durchführung der Erhebung dienen. Die Angabe 
von Namen und Telefonnummer der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person ist freiwillig; sie erleichtert 
jedoch die Rückfragemöglichkeit und gewährleistet, dass 
die in Ihrer Firma für die Meldung zuständige Person 
erreicht werden kann. 
Die verwendete Betriebs- bzw. Unternehmensnummer 
dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezo-
genen Betriebe. Sie besteht aus einer laufenden, frei ver-
gebenen, jedoch länderspezifischen Nummer. Die WZ-
Nummer ist die Nummer desjenigen Wirtschaftszweiges, 
in dem der jeweilige Betrieb seinen wirtschaftlichen 
Schwerpunkt hat. 
 
Trennen und Löschen, Statistikregister 
Die Hilfsmerkmale werden nach Abschluss der Prüfung 
der Angaben vom Fragebogen getrennt, gesondert auf-
bewahrt und mit Ausnahme der folgenden Angaben spä-
testens nach Beendigung des Zeitraums der periodisch 
wiederkehrenden Erhebung vernichtet.  
 
Die Angaben zu Name und Anschrift sowie die Betriebs- 
bzw. Unternehmens-Nummer (Arbeitsgemeinschaft) 
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz 

 

  werden zur Führung des Unternehmensregisters für sta-
tistische Verwendungszwecke (Statistikregister) verwen-
det. Rechtsgrundlagen hierfür sind § 13 BStatG und die 
Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 
22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinie-  

  rung des Aufbaus von Unternehmensregistern für statis-
tische Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S. 1), 
geändert durch Anhang II Nr. 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1882 / 2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 S.1). 

 

   
  

Weitere Hinweise zur Erhebung 
 

  
Einhaltung der Termine, Schätzungen 
Der Wert der Erhebungen hängt wesentlich von ihrer 
Aktualität ab. Da die Berichte der Betriebe innerhalb be-
stimmter Fristen geprüft, signiert, erfasst und aufbereitet 
werden müssen, sind die vorgesehenen Einsende-
termine unbedingt einzuhalten. Angaben, die zum Mel-
determin noch nicht vorliegen, sind auf Grund der einge-
tretenen betrieblichen Entwicklung nach bestem Wissen 
zu schätzen und im Fragebogen durch ein X zu kenn-
zeichnen. Keineswegs sollen die bereits für den Vormo-
nat gemeldeten Daten übernommen werden. Rechtzeitig 
vorliegende sorgfältige Schätzungen sind für die Statistik 
wertvoller als verspätet eintreffende, auf den Euro 
genaue Angaben. 
Bei nachträglichen Berichtigungen einer Monatsmeldung 
ist der Monat anzugeben, auf den Sie sich beziehen. 
Berichtigungen dürfen keinesfalls dadurch vorgenommen 
werden, dass der Differenzbetrag mit dem Ergebnis 
eines späteren Monats saldiert wird. 
Zur Vermeidung von Rückfragen wird gebeten, auffällige 
Veränderungen der gemeldeten Zahlen gegenüber dem 
Vormonat durch kurze Hinweise (z.B. auf Kurzarbeit, 
Ausfalltage, Betriebsferien, Streiks, Aussperrrungen, 
Veränderungen der Auftragslage usw.) zu erläutern. 
 
Abgrenzung des Berichtskreises 
Zum Bauhauptgewerbe werden Institutionen gerechnet, 
deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin 
besteht, Hochbauten im Rohbau zu errichten, Tiefbau-
vorhaben auszuführen oder bestimmte Spezialbauar-
beiten vorzunehmen. Dazu rechnen auch die Renovie-
rung, Instandsetzung und Unterhaltung bestehender 
Hoch-, Tief- und Spezialbauten sowie das Abbrechen, 
Sprengen und Enttrümmern und weitere vorbereitende 
Baustellenarbeiten. Siehe hierzu auch die in der Anlage 
zusammengestellten Zweige des Bauhauptgewerbes 
nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 
2003 (WZ 2003). 
Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe umfasst die 
bauhauptgewerblichen Betriebe von Unternehmen des 
Bauhauptgewerbes und von Unternehmen anderer 
Wirtschaftsbereiche. Die Meldung ist grundsätzlich für 
den Betrieb, nicht für das Unternehmen abzugeben. 
Auskunftsberechtigte Stelle ist die erhebende Stelle des 
Landes, in dem der Betrieb liegt. 
Erfasst und nachgewiesen werden im Einzelnen: 
•  Einbetriebsunternehmen (d. s. Unternehmen, die nur 

aus einer örtlichen Einheit bestehen) des Bau-
hauptgewerbes; 

•  örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit 
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unter-
nehmen des Bauhauptgewerbes gehören; 

•  örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptge-
werbe, die zu Unternehmen mit Schwerpunkt im üb-
rigen Produzierenden Gewerbe oder in sonstigen 
Wirtschaftszweigen gehören, sofern sie Bauleistun-
gen für den Markt erbringen; 

•  örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unter-
nehmen des Bauhauptgewerbes; 

•  Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes, so 

  weit sich ihre Tätigkeit auf inländische Baustellen 
bezieht. 

 
Nicht als Betrieb zählen: 
•  örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne bauhaupt-

gewerbliche Tätigkeit (Ziegelei, Sägewerk, Kiesgru-
be); wenn diese örtlichen Einheiten mit Schwerpunkt 
im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig 
sind, werden sie im Bergbau und im Verarbeitenden 
Gewerbe als Betriebe erfasst; 

•  Verkaufsbüros ohne bauhauptgewerbliche Tätigkeit; 
•  örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstä-

tigkeiten einschl. Wohnungsvermietung ausüben; 
•  reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb ei-

gener Erzeugnisse trennbar); Transportabteilungen, 
die überwiegend für Dritte arbeiten und sonstige 
Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten, wie etwa 
Vermietung und Verpachtung betrieblicher Anlagen, 
Wohnungsvermietung und Leasing, erbringen. 

Erhoben werden nur die im Baugewerbe tätigen Bereiche 
der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit. 
Ausnahme: Die tätigen Personen und die Umsätze sind 
auch für die anderen Bereiche (z.B. Handel, Dienstleis-
tungen) zu melden. 
Hinweise für Arbeitsgemeinschaften und deren Part-
ner 
Grundsätzlich sind von den Arbeitsgemeinschaften alle 
erfragten Merkmale wie für einen normalen Baubetrieb 
zu melden. Bei den tätigen Personen ist das von der 
Arge selbst eingestellte Personal einschließlich das von 
den Arge-Partnern an die Arge abgestellte Personal in 
der Arge-Berichterstattung anzugeben. Das von den 
Arge-Partnern an die Arge abgestellte Personal darf in 
der Monatsberichterstattung der Partner nicht einbezo-
gen werden; ebenso nicht der Partneranteil an dem von 
der Arge selbst eingestellten Personal. 
Die von den tätigen Personen der Arge geleisteten Ar-
beitsstunden sowie die an sie gezahlten Lohn- und Ge-
haltsummen sind nur in der Arge-Monatsberichterstat-
tung zu melden, und zwar unabhängig davon, ob die 
Entlohnung von der Arbeitsgemeinschaft oder von den 
Partnerfirmen erfolgt. Maßgebend sind hier die effektiv 
gezahlten Löhne und Gehälter und nicht die der Arge von 
den Partnerfirmen gegebenenfalls in Rechnung ge-
stellten Beträge. Entstehen bei den Arge-Partnern steu-
erbare Umsätze mit der Arge, so sind diese Umsätze in 
der Monatsberichterstattung der Arge zu melden (z.B. 
berechnete Entgelte für an die Arge abgestelltes Perso-
nal). Bei den vertraglich festgelegten Ergebnisanteilen für 
Partnerleistungen (Gesellschafterbeiträge) handelt es 
sich nicht um steuerbare Umsätze; deshalb sind sie nicht 
in die Umsatzmeldung der Arge-Partner einzubeziehen. 
Erbringen jedoch die Arge-Partner Leistungen gegenüber 
der Arge, die nicht durch den Ergebnisanteil abgegolten, 
sondern durch Vorab- oder zusätzliche Vergütungen der 
Arge nach erbrachter Leistung besonders abgegolten 
werden, entstehen bei den Arge-Partnern steuerbare und 
damit meldepflichtige Umsätze. Erträge aus 
Schlussabrechnungen von Arbeitsgemeinschaften (z.B. 
Erlöse aus Geräteverkauf) sind kein baugewerblicher 
Umsatz. 
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Erläuterungen zum Fragebogen 

 

   Tätige Personen 
Tätige Personen sind: 
•  tätige Inhaber und tätige Mitinhaber; 
•  unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie 

mindestens 55 Stunden im Monat im Betrieb tätig sind; 
•  Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Betrieb 

stehen (z.B. auch Vorstandsmitglieder, Direktoren, Vo-
lontäre, Heimarbeiter, Praktikanten und Auszubildende); 

•  Personen mit Altersteilzeitregelungen. 
Zu den tätigen Personen zählen auch: 
•  Erkrankte, Urlauber, Personen die lediglich Übungen bei 

der Bundeswehr ableisten, im Mutterschutz oder Erzie-
hungsurlaub befindliche Personen und alle sonstigen vo-
rübergehend Abwesenden; 

•  Streikende und von der Aussperrung Betroffene, solange 
das Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist; 

•  Saison- und Aushilfsarbeiter, Teilzeitbeschäftigte, Kurz-
arbeiter, Schlechtwettergeldempfänger. 

Nicht zu melden sind: 
•  Empfänger von Vorruhestandsgeld; 
•  ständig im Ausland tätige Personen (mindestens 1 Jahr); 
•  zum Grundwehrdienst bzw. Zivildienst Einberufene; 
•  Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Unternehmen 

im meldenden Unternehmen Montage- oder Reparaturar-
beiten durchführen; 

•  unbezahlt mithelfende Familienangehörige mit weniger 
als 55 Stunden im Monat. 

 
Zu den Angestellten  
gehören alle Gehaltsempfänger, die eine kaufmännische oder 
technische Tätigkeit ausüben. Zu den Angestellten zählen 
auch Gesellschafter, Vorstandsmitglieder und andere leitende 
Kräfte, soweit sie vom befragten Betrieb Bezüge erhalten, die 
steuerlich als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit ange-
sehen werden. 
 
Als Facharbeiter sind zu melden: 
Angestelltenversicherungspflichtige Poliere, Schachtmeister 
und Meister; Werkpoliere, Baumaschinen-Fachmeister der 
Lohngruppe 6 des Bundesrahmentarifvertrages für das Bau-
gewerbe vom 4.7.2002. Außerdem Vorarbeiter und Bauma-
schinen-Vorarbeiter der Lohngruppe 5, Spezialfacharbeiter 
und Facharbeiter der Lohngruppen 4 und 3, darunter Maurer, 
Zimmerer, Dachdecker, Isolierer, Gipser, Maler usw., ferner 
Baumaschinenführer der Lohngruppe 4 sowie die Gruppe der 
Baugeräteführer und Berufskraftfahrer der Lohngruppe 3 des 
Bundesrahmentarifvertrages. 
 
Dagegen sind als Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer, 
Werker und Maschinenwerker zu melden: 
Arbeiter der Lohngruppen 2 und 1, die auf Anweisung einfache 
bzw. fachlich begrenzte Arbeiten durchführen. 
Für die Zuordnung der Beschäftigten zu den verschiedenen 
Gruppen wird in Zweifelsfällen nicht die Gehalts- bzw. Lohn-
gruppe, nach der sie bezahlt werden, sondern die Art der Tä-
tigkeit (die Tätigkeitsmerkmale) zugrunde gelegt. 
 
Löhne und Gehälter 
Bei den Bruttolöhnen und Bruttogehältern ist die Summe der 
lohnsteuerpflichtigen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) 
einzutragen. 
 
Diese Beträge sind 
- ohne Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung; 
- ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes; 
- ohne Winterbau-Umlage; 
- ohne Aufwendungen für die betriebliche Alters-, 

Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung; 
- ohne gezahltes Vorruhestandsgeld; 

   - ohne geleistete Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit 
(z.B. Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab 101. witte-
rungsbedingte Ausfallstunde, Leistungen nach dem Al-
tersteilzeitgesetz) 

anzugeben. 
 
Den Gehältern sind auch die Bezüge von Gesellschaftern, 
Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden Kräften zuzu-
rechnen, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit anzusehen sind. 
Einzubeziehen sind auch Zahlungen für eine Beschäftigung, 
die nur wegen Unterschreitung der Steuerpflichtgrenzen steu-
erfrei sind. 
Bitte beachten: 
Die Entgelte für Poliere, Schachtmeister und Meister werden 
zur Bruttolohnsumme und nicht zur Bruttogehaltsumme ge-
rechnet. 
 
Art der Bauten und Auftraggeber 
Die Merkmale „Geleistete Arbeitsstunden“, „Baugewerbli-
cher Umsatz“ sowie „Auftragseingang“ sind nach der Art 
der zu errichtenden Bauten aufzuteilen. Maßgebend für die 
Zuordnung ist die überwiegende Zweckbestimmung des zu 
errichtenden Bauwerkes. Grundsätzlich ist bei der Zuordnung 
vom Bauvorhaben (= Endbauwerk) auszugehen. Das Bauvor-
haben ist dabei nicht in einzelne Bauvorgänge zu unterteilen. 
Zu den Rohbauarbeiten eines Hochhauses zählen daher z.B. 
Erd-, Entwässerungs-, Kanal-, Maurer-, Beton- und Stahlbe-
ton- sowie Dachdeckungsarbeiten. 
Bei Großprojekten, die an mehrere Baubetriebe als Teillose 
vergeben werden, sind alle Teilaufträge der selben Bauart 
zuzuordnen. (Bei der Errichtung eines Kraftwerkes werden die 
Erdbewegungsarbeiten und das Errichten der Baukonstruktion 
getrennt vergeben. Auch die Erdbewegungsarbeiten sind hier 
der „Endbauart“ = „Gewerblicher Hochbau“ zuzuordnen.) 
Bei Abbrucharbeiten sind die Angaben nach Möglichkeit der-
jenigen Bauart zuzuordnen, der das neu zu erstellende Bau-
werk angehört. 
Tritt eine Baufirma als Subunternehmer auf, d.h. erhält sie 
von einer anderen Baufirma einen Bauauftrag, der für einen 
Dritten als Bauherrn ausgeführt wird, dann sind die Angaben 
nach Möglichkeit der zutreffenden „Endbauart“ zuzuordnen. 
Nur in den Fällen, in denen dem Subunternehmer nicht be-
kannt ist, in welche Auftraggebergruppe das Bauwerk einzu-
ordnen ist und in denen auch nicht vom Bauwerk auf den 
Bauherrn geschlossen werden kann, soll die Zuordnung zur 
Auftraggebergruppe „Gewerblicher und industrieller Bau“ er-
folgen. Ein Gebäude, das von einer Bauträgergesellschaft in 
Auftrag gegeben wurde, ist demjenigen Auftraggeber zuzu-
ordnen, dessen Aufgabenbereich es endgültig dienen wird. 
Die Bauwerke werden üblicherweise nach Hochbauten und 
Tiefbauten untergliedert: 
Hochbauten sind Bauwerke, die sich im Allgemeinen we-
sentlich über die Erdoberfläche erheben. Sie lassen sich in 
Gebäude (Wohngebäude/Nichtwohngebäude) und sonstige 
Hochbauten (Unterkünfte, behelfsmäßige Nichtwohnbauten) 
untergliedern. 
Als Gebäude gelten selbstständig benutzbare, überdachte 
Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Menschen 
betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, 
dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
Auf die Umschließung durch Wände kommt es nicht an, die 
Überdachung allein ist ausreichend. Gebäude sind auch 
selbstständig benutzbare, unterirdische Bauwerke, die von 
Menschen betreten werden können und ebenfalls geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder 
Sachen zu dienen. Hierzu zählen z.B. unterirdische Laden-
zentren, Krankenhäuser, Produktionsstätten, Tiefgaragen 
sowie Schutzraumtiefbunker. 
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   Tiefbauten sind Bauwerke, die sich nicht oder im Allgemeinen 
sehr wenig über die Erdoberfläche erheben. Hierzu zählen 
Straßenbauten und übrige Tiefbauten (z.B. Tiefbauten, die 
dem Schienenverkehr dienen, Tunnels, Brücken, Start- und 
Landebahnen, Sportplätze, Freibäder u.ä.). Hierzu zählen 
auch die folgenden Bauwerke, die nach ihrer bautechnischen 
Gestaltung eigentlich Hochbauten sind: Hochbahnkonstrukti-
onen, oberirdische Rohrleitungen (soweit nicht Teile von Pro-
duktionsanlagen), Fernmelde-, Radar-, Fernsehmaste, Frei-
leitungen, Freileitungsmaste und Verkehrssignalanlagen. 
 
Für die einzelnen im Fragebogen aufgeführten Bauarten gilt 
folgendes: 
 
Wohnungsbau 
Zum Wohnungsbau zählen alle Bauten - auch Wohnheime - 
deren Gesamtnutzfläche zu mindestens 50 % Wohnbedürf-
nissen dient, und zwar unabhängig davon, wer sie in Auftrag 
gegeben hat. Erstreckt sich ein Auftrag auf ein Wohngebäude 
mit einzelnen Räumen, die nicht dem Wohnzweck dienen, also 
z.B. auf Geschäftsräume, so rechnet das gesamte Gebäude 
zum Wohnbau. Ebenso ist der Umbau oder Ausbau bisher 
anderweitig genutzter Gebäude oder Räume zu Wohnungen 
dem Wohnungsbau zugeordnet. Werden dagegen 
nachträglich etwa Geschäftsräume in einem Wohnkomplex 
eingebaut oder Wohnungen in Geschäftsräume umgebaut, so 
handelt es sich um einen gewerblichen Bau. 
Auch Wohnungen, die im Auftrag von Bund, Ländern und Ge-
meinden, Sozialversicherung und sonstigen öffentlichen Auf-
traggebern, ferner von Kirchen, Vereinen, Verbänden, Ge-
werkschaften, Parteien, dem Roten Kreuz und ähnlichen Or-
ganisationen sowie von Bahn (Deutsche Bahn AG) und Post 
(Post AG, Postbank AG, Telekom AG) errichtet werden, zäh-
len zum Wohnungsbau. 
 
Landwirtschaftlicher Bau 
Hoch- und Tiefbauten, die überwiegend landwirtschaftlichen 
und forstwirtschaftlichen, Gärtnerei- oder Fischereizwecken 
dienen, unabhängig vom Auftraggeber. Hierzu zählen Ställe, 
Scheunen, Silos, Speicher, Garagen für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge u.v.m., ferner Entwässerungsanlagen und sonstige 
Wasserbauten, die besonders der Intensivierung der Land-
wirtschaft dienen. Kombinierte Gebäude mit Wohnung, Stal-
lung und Scheune sind landwirtschaftliche Gebäude, es sei 
denn, flächenmäßig überwiegt der Wohnteil. Bei getrennter 
Bauweise sind Stallung und Scheune als landwirtschaftliche 
Bauten zu melden. 
 
Gewerblicher und industrieller Bau 
Hierzu gehören alle überwiegend gewerblichen Zwecken die-
nenden Bauten, die von Unternehmen bzw. Betrieben der 
privaten Wirtschaft (freie Berufe, Industrie, Handwerk, Handel, 
Banken, Versicherungen, Verkehrs- und Dienstleistungsge-
werbe); sowie von Unternehmen im Eigentum von Gebiets-
körperschaften in Auftrag gegeben werden. Der Bau von 
Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke stellt ebenfalls einen 
gewerblichen Bau dar, auch wenn es sich um einen Versor-
gungsbetrieb öffentlich-rechtlicher Körperschaften handelt. 
Wohnungsbauten, Straßenbauten sowie landwirtschaftliche 
Bauten für diese Auftraggeber sind nicht hier, sondern den 
Sammelpositionen Wohnungsbau, Straßenbau, bzw. Land-
wirtschaftlicher Bau zuzuordnen. 
Bauvorhaben, die im Auftrag von Leasingunternehmen oder 
anderen privaten Auftraggebern ausgeführt werden und später 
von Körperschaften des öffentlichen Rechts geleast oder 
gemietet werden, sind ebenfalls dem gewerblichen Hoch- und 
Tiefbau zuzuordnen. 
 
Bauten für Bahn und Post 
Hierzu gehören alle Hochbauten, - z.B. Bahnhöfe, Post- und 
Fernmeldeämter, Ausbesserungswerke, Verwaltungsgebäude, 
- die von der Deutschen Bahn AG, Post AG, Postbank AG und 
Telekom AG in Auftrag gegeben wurden. 
Zum Tiefbau im Auftrag von Bahn und Post gehören z.B. 
Gleisanlagen mit ihrem Unterbau, Tunnel- und Eisenbahnbrü-
ckenbauten, Fernsprech-, Telegrafen- und technische Funk 

   betriebsbauten. Wohnungsbauten, Straßenbauten sowie land-
wirtschaftliche Bauten für diese Auftraggeber sind nicht hier, 
sondern den Sammelpositionen Wohnungsbau, Straßenbau 
bzw. landwirtschaftlicher Bau zuzuordnen. 
 
Bauten für Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
Organisationen ohne Erwerbszweck 
Hierzu gehören alle Hoch- und Tiefbauten, die im Auftrag von 
Bund, Ländern, Gemeinden, Zweckverbänden, von Trägern 
der Sozialversicherung (Körperschaften des öffentlichen 
Rechts) sowie von Organisationen ohne Erwerbszweck durch-
geführt werden. 
Beim Hochbau erfolgt ein getrennter Nachweis nach 
•  Bauten für Körperschaften des öffentlichen Rechts 
•  Bauten für Organisationen ohne Erwerbszweck. 
Hierzu gehören u.a. Kirchen, Orden, religiöse und weltliche 
Vereinigungen, karitative Organisationen der Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur sowie der Sport- und Jugendpflege, Or-
ganisationen des Wirtschaftslebens und der Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen und Wirtschafts-
verbände, politische Parteien und sonstige, nicht auf die Er-
zielung eines wirtschaftlichen Ertrages ausgerichtete Zusam-
menschlüsse. 
 
Geleistete Arbeitsstunden 
Als Arbeitsstunden sind alle auf Baustellen, Bauhöfen und in 
Werkstätten in Deutschland tatsächlich geleisteten Stunden zu 
melden, gleichgültig, ob sie von Arbeitern einschl. Poliere, 
Schachtmeister und Meister, Inhabern, Familienangehörigen 
oder Auszubildenden geleistet werden. 
Etwa geleistete Mehr-, Über-, Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsstunden sind in die Meldung einzubeziehen. Abgerech-
nete, aber nicht geleistete Stunden sind abzusetzen. Die ge-
leisteten Arbeitsstunden von mithelfenden Familienangehöri-
gen werden einbezogen, sofern diese mindestens 55 Stunden 
im Unternehmen bzw. Betrieb tätig sind. 
Nicht einzubeziehen sind Büro- und Berufsschulstunden. 
 
Umsatz 
Baugewerblicher Umsatz 
Als Baugewerblicher Umsatz sind die dem Finanzamt für die 
Umsatzsteuer zu meldenden steuerbaren (steuerpflichtigen 
und steuerfreien) Beträge für Bauleistungen im Bun-
desgebiet anzugeben, und zwar einschließlich Umsätze aus 
Subunternehmertätigkeit und aus Vergabe von Teilleistungen 
an Subunternehmer. Der auf Arbeitsgemeinschaften (Argen) 
entfallende baugewerbliche Umsatz ist den Daten der betei-
ligten Betriebe nicht hinzuzurechnen; die Argen melden 
selbstständig. Die den Kunden in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer wird nicht einbezogen, ebenso Preisnachlässe 
(Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf begründeten Bean-
standungen beruhen und dergleichen). Anzahlungen für Teil-
leistungen oder Vorauszahlungen vor Ausführung der ent-
sprechenden Lieferungen oder Leistungen werden gemäß 
§ 13 Umsatzsteuergesetz einbezogen. Die Einbeziehung er-
folgt bei Vereinnahmung. Die Umsätze sind, - falls nicht aus 
der Buchhaltung ersichtlich, durch sorgfältige Schätzung - 
nach Bauarten aufzuteilen. Beträge unter 500 Euro sind der 
Bauart zuzuschlagen, die überwiegt. 
 
Sonstiger Umsatz 
Zusätzlich zu den Umsätzen für Bauleistungen sind die Um-
sätze aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus indus-
triellen/handwerklichen Dienstleistungen sowie die Umsätze 
aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/hand-
werklichen Tätigkeiten anzugeben. 
Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus in-
dustriellen/handwerklichen Dienstleistungen: 
Inlandsumsatz (Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferun-
gen) - ohne Umsatzsteuer - aus allen im Rahmen einer 
sonstigen Produktionstätigkeit des Betriebes entstandenen 
Erzeugnisse (Baustoffe, Betonwaren, Kies, Zimmereierzeug-
nisse, sonstige Produkte usw.), soweit nicht in der eigenen 
Bauleistung abgerechnet, ohne Rücksicht auf den Zahlungs-
eingang sowie Umsatz aus industriellen/handwerklichen 
Dienstleistungen wie Gerätereparaturen für Dritte. 
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Erläuterungen zum Fragebogen 
 

   Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten für Fracht, Porto und Verpackung. 
Abzusetzen sind Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Ab-
züge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen und der-
gleichen) sowie Retouren. 
 
Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden 
Erzeugnissen, die im Allgemeinen unbearbeitet und ohne 
fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen 
weiterverkauft werden. 
 
Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/handwerk-
lichen Dienstleistungen zählen im Wesentlichen: 
•  Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von Geräten, 

betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschließlich 
Leasing); 

•  Erlöse aus Wohnungsvermietung von betrieblichen und 
nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden, jedoch ohne 
Erlöse aus Grundstücksverpachtung; 

•  Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie 
für Gutachtertätigkeit; 

•  Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Ver-
gabe von Lizenzen, Provisionseinnahmen; 

•  Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren); 
•  Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z.B. aus einer 

vom Betrieb auf eigene Rechnung betriebenen Kantine). 
Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung gestellte 
Kosten für Fracht, Porto und Verpackung. 
Abzusetzen sind Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonto, Ab-
züge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen und 
dergleichen), Retouren sowie die den Kunden in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer. 

   Auftragseingang 
Als Auftragseingang gelten die im abgelaufenen Kalendermo-
nat eingegangenen und vom Betrieb fest akzeptierten (an-
genommenen) Bauaufträge. Aufträge, die nicht angenommen 
wurden oder ohne feste Zusage für die Ausführung un-
verbindlich für später vorgemerkt wurden, sind hier nicht zu 
berücksichtigen. 
Wie beim Umsatz sind auch bei den Auftragseingängen die 
Summen der Werte neu akzeptierter Aufträge für Bauleistun-
gen entsprechend der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer einzutragen. 
Um zu erreichen, dass jeder Auftrag nur einmal erfasst wird 
und keine Doppelzählungen erfolgen, dürfen die Auftragsein-
gänge nur von der Firma, die den Bauauftrag ausführen wird, 
gemeldet werden. Demnach sind solche Teile von Bauaufträ-
gen, bei denen bereits zum Zeitpunkt des Auftragseingangs 
feststeht, dass sie an eine andere Baufirma (oder eventuell 
Arbeitsgemeinschaft) als Unterauftrag weiter gegeben werden, 
nicht in die eigene Meldung einzubeziehen. 
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